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75. JahrgangSonntag, 25. April 1948
Nummer 17

Wochenkalender: Sonntag, den 25. April 1948, Markus — Montag, 26., Kletus — Dienstag, 27., Peregrinus
Mittwoch, 28., Vitalis — Donnerstag, 29., Peter M. — Freitag, 30., Katharina — Samstag, 1. Mai, Phil. u. Jak.

GetränkesteuerordnungMaikäferbekämpfung der Stadtgemeinde Dornbirn
Aller Voraussicht nach tritt der Maikäfer heuer in Massen Nachstehend wird die mit Gemeindeausschuß=Beschluß vom

auf und bedeutet nicht nur eine Gefahr für den ganzen Obst¬ 3. März 1948 abgeänderte Getränkesteuer=Ordnung in ihren
ertrag, sondern auch für die Acker= und Gartenkultur. Die Be¬ neuen Wortlaut bekanntgemacht

Die entgeltliche Abgabe von Getränken mit Ausnahmevölkerung wird zur Vernichtung und Bekämpfung des Mai¬
1. von Bier und Milch an den letzten Verbraucher unter¬käfers aufgerufen. Die Stadt wirft für jeden abgelieferten

liegt der Steuer nach Maßgabe dieser OrdnungLiter toter Maikäfer eine Prämie aus. Die Prämie beträgt bis
Die Steuer beträgt zehn von hundert des Entgeltes2.15. Mai 30 Groschen pro Liter, ab 16. Mai 20 Groschen. Die
(Kleinhandelspreis) für die in § 1 bezeichneten Getränkeheiß abgebrühten toten Käfer sind täglich (mit Ausnahme Kleinhandelspreis ist das Entgelt, das dem Verbrauchen

Samstag) zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags am städtischen für das Getränk ausschließlich der Gemeindegetränke
steuer in Rechnung gestellt wird. Bei der BerechnungWerkplatz abzuliefern. Ob eine Pflichtablieferung und Kosten
der Steuer darf für übliche Beigaben, deren Preis her¬verumlagung vorgeschrieben wird, bleibt einer späteren Ver¬
kömmlicherweise im Preis für das Getränk mitenthalten

lautbarung (allenfalls durch Radio) vorbehalten. ist (z. B. Zucker und Milch bei Kaffee, Zitrone bei Tee)
nicht abgezogen werden; dagegen gehört das Bedie¬Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger

1498 nungsgeld nicht zum Kleinhandelspreis. Ist in das
Entgelt die Gemeindegetränkesteuer bereits eingerechnet,
so ist der Besteuerung das Entgelt abzüglich der Ge¬
meinde=Getränkesteuer zugrunde zu legenWasserwerk der Stadt Dornbirn

Wird die Steuer in das Entgelt eingerechnet, so ist der
Betriebsinhaber verpflichtet, seine Gäste auf die Ein¬Wasser=Sparmaßnahmen
rechnung der Steuer in geeigneter Weise (Aushang,
Vermerk auf der Preiskarte, z. B. „Preis einschließlichMit sofortiger Wirkung ist allen Wasserabnehmern das

Getränkesteuer", o. ä.) hinzuweisen. Beim Fehlen diesesBesprengen von Gärten, Straßen, Hausplätzen, Fabrikshöfen
Hinweises wird die Steuer nach dem gesamten Entgeltund dergleichen, sowie das Bewässern von Bäumen mittels

berechnetSchläuchen oder Sprinkleranlagen Zur Entrichtung der Steuer ist verpflichtet, wer steuer
§ 3strengstens verboten! pflichtige Getränke an den letzten Verbraucher abgibt.

Die Steuerschuld entsteht, wenn gemäß § 1 steuerpflichZuwiderhandelnden wird der Wasserbezug für das ganze 4
tige Getränke an den letzten Verbraucher abgegebenHaus oder Anlage gesperrt. werden mit dem Zeitpunkte der Abgabe des GetränkesDie gesamte Bevölkerung wird im Interesse einer mög¬
Der Zahlungspflichtige hat bis zum 10. Tage eines

5lichst klaglosen Versorgung mit Trink=, Nutz= und Löschwasser
jeden Monates die Getränke, für die im vergangenengebeten, Wahrnehmungen von Wasservergeudung, fernen
Monat eine Steuerschuld entstanden ist, beim Gemeinde¬Wasserverluste in der Zu= oder Hauptleitung, erkennbar durch
amt nach Art, Menge und Kleinhandelspreisen anzu¬fortdauerndes Geräusch (sausen), unverzüglich dem Wasser¬
melden und die Steuer dafür zu entrichten,werk, Telefon Nr. 17, außerhalb der Amtszeit der Stadt¬

polizei Telefon Nr. 94, zu meldenBei Nichtbeachtung dieses Verbotes wäre das Wasser¬
Sonn= und Feierlagsdienstwerk gezwungen, bereits jetzt schon zeitliche Bezugseinschrän¬

kungen durch Sperrung ganzer Teilstrecken einzuführen Sonntag, den 25. April 1948:
Dornbirn, 24. April 1948. Dr. Hans Winsauer, Dornbirn, St. Martinstraße.Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger.

Stadtapotheke, Marktstraße 3, Tel. 52.1436
Spitaldienst: Dr. Podilski

Samstag, den 1. Mai 1948Ausgabe des Gemeindeblattes
Dr. Hans Knoflach, Bahnhofstraße 5

Salvator=Apotheke, Marktstraße 52, Tel. 428.Infolge des Staatsfeiertages am 1. Mai 1948 erfolgt die
Spitaldienst Dr. BaerGemeindeblattausgabe am Freitag, den 30. April, ab 17 Uhr.
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